
Unterschriftsbeglaubigung durch Betreuungsbehörde 
 
 
§ 6 BtBG 
 
(1) Zu den Aufgaben der Behörde gehört es auch, die Tätigkeit einzelner Personen 
sowie von gemeinnützigen und freien Organisationen zugunsten 
Betreuungsbedürftiger anzuregen und zu fördern. 
Weiterhin fördert sie die Aufklärung und Beratung über Vollmachten und 
Betreuungsverfügungen. 
 
 
(2) Die Urkundenperson bei der Betreuungsbehörde ist befugt, Unterschriften oder 
Handzeichen auf Vorsorgevollmachten oder Betreuungsverfügungen öffentlich zu 
beglaubigen. Dies gilt nicht für Unterschriften oder Handzeichen ohne dazugehörigen 
Text. Die Zuständigkeit der Notare, anderer Personen oder sonstiger Stellen für 
öffentliche Beurkundungen und Beglaubigungen bleibt unberührt. 
 
 
(3) Die Urkundenperson soll eine Beglaubigung nicht vornehmen, wenn ihr in der 
betreffenden Angelegenheit die Vertretung eines Beteiligten obliegt. 
 
 
(4) Die Betreuungsbehörde hat geeignete Beamte und Angestellte zur 
Wahrnehmung der Aufgaben nach Absatz 2 zu ermächtigen. Die Länder können 
Näheres hinsichtlich der fachlichen Anforderungen an die Person regeln. 
 
 
(5) Für jede Beglaubigung nach Absatz 2 wird eine Gebühr von 10,00 Euro 
erhoben. Auslagen werden gesondert nicht erhoben.  
Aus Gründen der Billigkeit kann von der Erhebung der Gebühr im Einzelfall 
abgesehen werden. 
 
 
 
 


